
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/12/15 88/18/0367
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 Veröffentlicht am 15.12.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §50 Abs1;

VStG §50;

Rechtssatz

Kann ein Straftäter vom meldungslegenden Straßenaufsichtsorgan nicht angehalten werden, fehlen die

Voraussetzungen für ein Vorgehen nach § 50 VStG. Es erübrigen sich daher Erwägungen, welche Strafe zu verhängen

gewesen wäre, wenn mit einer Organstrafverfügung vorgegangen wäre.
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